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Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers bei Unfall in Rufbereitschaft 
 
Sachverhalt  
Der Kläger war als Arzt bei der beklagten Klinik angestellt und wohnte in einiger Ent-
fernung zu seinem Arbeitsort. Als er aus der Rufbereitschaft in den Dienst beordert 
wurde, erlitt er auf dem Weg zur Arbeitsstelle bei winterbedingtem Glatteis einen 
Verkehrsunfall. Mit seiner Klage verlangte er Ersatz für den an seinem Pkw entstan-
denen Blechschaden. Arbeits- und Landesarbeitsgericht (LAG) wiesen die Klage ab. 
 
Kernfrage  
Die ärztliche Rufbereitschaft wird - unabhängig davon, wie sie erfasst und vergütet 
wird - regelmäßig als Arbeitszeit gewertet. Der Arbeitnehmer ist zwar nicht körperlich 
im Dienst, aber verpflichtet, unmittelbar auf Anforderung seinen Dienst an dem vom 
Arbeitgeber mitgeteilten Ort aufzunehmen. Das Bundesarbeitsgericht hatte nunmehr 
darüber zu befinden, ob der Arbeitgeber schadensersatzpflichtig für einen Schaden ist, 
den der Arbeitnehmer in Rufbereitschaft an seinem privaten Kfz auf der Fahrt zur Ar-
beitsaufnahme erleidet. 
 
Entscheidung  
Das Bundesarbeitsgericht entschied die Sache zwar nicht, hob aber die zugunsten des 
Arbeitgebers in den Vorinstanzen ergangenen Entscheidungen auf und verwies die 
Sache zur erneuten Verhandlung an das LAG zurück. Dabei stellte das Bundes-
arbeitsgericht - anders als die Vorinstanzen bisher - fest, dass ein Schadensersatz-
anspruch dem Grunde nach bestehe. In der Rufbereitschaft werde der Arbeitnehmer 
aufgefordert, seine Arbeitsleistung aufzunehmen. Wenn der Arbeitnehmer annehmen 
dürfe, er müsse seinen privaten Pkw benutzen, um pünktlich am Arbeitsort zu sein, 
könne ein Schadensersatzanspruch dem Grunde nach bestehen. Insoweit sei die Rufbe-
reitschaft anders zu beurteilen als die normale tägliche Fahrt zur Arbeit, bei der eine 
Schadensersatzpflicht nicht bestehe. Im Rahmen der erneuten Verhandlung sei nur 
noch zu klären, wie hoch der Schaden sei und ob ein Mitverschulden des Arbeitneh-
mers am Unfall vorliege. 
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Konsequenz  
Die Entscheidung hat weitreichende Folgen. Zum einen gilt sie für Schadensersatzan-
sprüche nach Unfällen in Rufbereitschaft. Zum anderen ist die Ausgangslage wohl 
damit vergleichbar, dass der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer aus der Freizeit außer-
halb normaler Arbeitszeiten kurzfristig zur Arbeit beordert. Auch hier muss dann bei 
Unfällen über eine Schadensersatzpflicht dem Grunde nach nachgedacht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


